
 
G E B Ü H R E N O R D N U N G 
der Handwerkskammer Kassel 

vom 9. Dezember 2008 
 
Aufgrund der §§ 113 Abs. 4 und 106 Abs. 1 Nr. 5 der Handwerksordnung hat die 
Vollversammlung der Handwerkskammer Kassel am 09.12.2008 folgende Gebüh-
renordnung beschlossen. 
 

 
§ 1 

Erhebung von Gebühren und Auslagen 
 
(1) Für Amtshandlungen und für die Inanspruchnahme besonderer Einrichtungen 
 oder Tätigkeiten erhebt die Handwerkskammer Gebühren nach Maßgabe des 
 zugehörigen Gebührenverzeichnisses in seiner jeweils gültigen Fassung. 
 
(2) Sieht diese Gebührenordnung die Erhebung einer Gebühr nicht vor, bleibt die 
 Erhebung einer Gebühr nach anderen Rechtsvorschriften unberührt. Soweit für 
 solche Gebühren nichts anderes bestimmt ist, gelten die Bestimmungen dieser 
 Gebührenordnung entsprechend. 
 
(3) Für die Inanspruchnahme besonderer Einrichtungen oder Tätigkeiten von Hand-
 werksinnungen findet diese Gebührenordnung entsprechende Anwendung, 
 wenn diese hierbei im Auftrag oder aufgrund einer Ermächtigung der Hand-
 werkskammer tätig werden oder von der Handwerkskammer innerhalb ihrer Zu-
 ständigkeit erlassene Vorschriften und Anordnungen durchführen. In diesen Fäl-
 len ist die Handwerksinnung Gebührengläubiger. 
 
(4) Die Handwerkskammer kann die Erstattung der im Zusammenhang mit einer 
 Amtshandlung und für die Inanspruchnahme besonderer Einrichtungen oder 
 Tätigkeiten stehenden notwendigen Auslagen verlangen. Hierzu gehören insbe-
 sondere Post-, Zustell- und Telefongebühren, Kosten für Lehr- und Lernmaterial 
 sowie Werkstattbenutzung und Material im Zusammenhang mit Lehrgängen und 
 Prüfungen, Aufwendungen für Fahrten, Verpflegung und Unterkunft, die bei Ge-
 schäften außerhalb der Dienststelle nach den Reiskostenbestimmungen anfal-
 len. 
 
(5) Die Erstattung von Auslagen kann auch verlangt werden, wenn Gebührenfreiheit 
 besteht oder von der Gebührenerhebung abgesehen wird. 
 
 

§ 2 
Schuldner der Gebühren und Auslagen 

  
(1) Zur Zahlung der Gebühr und zur Erstattung der Auslagen ist – vorbehaltlich an-
 derweitiger Regelungen, insbesondere des Berufsbildungsgesetzes und der 
 Handwerksordnung – verpflichtet, wer 

a) die Amtshandlung veranlasst oder in wessen Interesse sie vorgenommen 
wird, 

b) besonderer Einrichtungen oder Tätigkeiten in Anspruch nimmt oder sich dazu 
angemeldet hat oder 

 



Seite 2 
 
 

c) die Verpflichtung zur Zahlung gegenüber der Kammer durch schriftliche Erklä-
rung übernommen hat oder kraft Gesetzes für die Verpflichtung eines anderen 
haftet. 

 
(2) Mehrere Gebühren- und Auslagenschuldner haften als Gesamtschuldner. 
 
 

§ 3 
Rahmengebühren 

 
Soweit das Gebührenverzeichnis Rahmengebühren vorsieht, ist die festzusetzende 
Gebühr 

a) entsprechend dem Aufwand und 
b) nach der Bedeutung der Angelegenheit für den/die Beteiligten 

zu bemessen. 
 
 

§ 4 
Entstehen der Gebühren- und Auslagenschuld 

 
(1) Die Gebührenschuld für eine Amtshandlung entsteht, soweit ein Antrag notwen-
 dig ist mit dessen Eingang, im Übrigen mit der Beendigung der Amtshandlung. 

 
(2) Die Gebührenschuld für die Inanspruchnahme besonderer Einrichtungen oder 
 Tätigkeiten entsteht mit ihrem Beginn oder nach den für die Einrichtung erlas- 
 senen Bedingungen. 

 
(3) Die Verpflichtung zur Erstattung von Auslagen entsteht mit der Aufwendung des 
 zu erstattenden Betrages. 
 
 

§ 5 
Fälligkeit 

 
(1) Die Gebühr und Auslagen werden mit deren Bekanntgabe an den Schuldner fäl-
 lig, wenn die Handwerkskammer keinen späteren Zeitpunkt bestimmt. 

 
(2) Die Handwerkskammer kann die Vorauszahlung von Gebühren und Auslagen 
 oder die Entrichtung eines angemessenen Vorschusses verlangen. 
 
 

§ 6 
Stundung, Ermäßigung, Erlass und Niederschlagung 

 
(1) Gebühren können gestundet, ermäßigt oder erlassen werden, wenn die Zahlung  
 nach Lage des Einzelfalles eine unbillige Härte bedeuten würde. 
 
(2) Gebühren können niedergeschlagen werden, wenn ihre Beitreibung keinen Er-
 folg verspricht oder wenn der Aufwand und Kosten der Beitreibung nicht in ei-
 nem angemessenen Verhältnis zur Gebührenschuld stehen. 
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§ 7 
Mahnung und Beitreibung 

 
(1) Die Gebühr wird bei nicht fristgerechter Bezahlung angemahnt. Für Mahnungen 
 werden Mahngebühren nach Maßgabe des Gebührenverzeichnisses berechnet. 
 
(2) Wird die Gebühr trotz der Mahnung nicht bezahlt, so wird sie auf der Grundlage 
 von § 113 Abs. 3 u. 4 HwO zwangsweise beigetrieben. Die Kosten der Beitrei-
 bung hat der Gebührenschuldner zu tragen. 
 
 

§ 8 
Entsprechende Anwendung  

 
Die Regelungen der §§ 6 und 7 finden auf die Erstattung von Auslagen entspre-
chende Anwendung. 
 
 

§ 9 
Verjährung 

 
Die Verjährung des Gebührenanspruches sowie des Anspruchs auf Erstattung von 
Auslagen richtet sich nach § 19 des Hessischen Verwaltungskostengesetzes. 
 
 

§ 10 
Inkrafttreten 

 
Die Gebührenordnung tritt nach ihrer Genehmigung durch das Hessische Ministeri-
um für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung und Veröffentlichung in der Deut-
schen Handwerkszeitung (DHZ), Ausgabe Handwerkskammer Kassel, Regionalteil, 
am 01.01.2009 in Kraft. Gleichzeitig tritt die bisherige Gebührenordnung vom 1. Ja-
nuar 2007 außer Kraft. 
 
 
 
Das Hessische Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung hat den 
Beschluss über die Neufassung der Gebührenordnung der Handwerkskammer Kas-
sel mit Bescheid vom 09.02.2009 - III 3-3 - 040-c-02-13-001 - genehmigt. Die Ge-
bührenordnung wurde in der Deutschen Handwerkszeitung (DHZ) Nr. 5 vom 6. März 
2009, Ausgabe Handwerkskammer Kassel, Regionalteil, veröffentlicht. 
 


